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Antwor t bi t te unter Anführung der  GZ an die Abteilungsmai l

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Pyrotechnikgesetz 2010 geändert 
wird (PyroTG-Novelle 2014); 
Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

In Hinblick auf die knapp bemessene Begutachtungsfrist wird auf das Rundschreiben 

vom 2. Juni 2008, BKA-600.614/0002-V/2/2008, hingewiesen; dort wurde – einmal 

mehr – in Erinnerung gerufen, dass die Begutachtungsfrist bei Gesetzesvorhaben im 

Regelfall sechs Wochen zu betragen hat. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Übereinstimmung des im Entwurf vorliegenden 

Bundesgesetzes mit dem Recht der Europäischen Union vornehmlich vom do. 

Bundesministerium zu beurteilen ist. 

II.  Inhaltliche Bemerkungen 

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 1 Z 1): 

Es fällt auf, dass der in den Erläuterungen zitierte Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe d 

RL 2013/29/EU, dessen Umsetzung die Novellierung des § 2 Abs. 1 Z 1 dient, und 

die Textgegenüberstellung lediglich von „Zündplättchen“, nicht auch „Zündringen- 

und -bändern“ spricht. Der vorgeschlagene Text sollte überprüft werden. 
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Zu Z 11 (§ 4 Z 11): 

Da die unionsrechtliche Vorgabe des Artikel 3 Nummer 9 Richtlinie 2013/29/EU den 

Tatbestand des „Gestaltens“ nicht miteinschließt, sollte überprüft werden, ob seine 

Beibehaltung im ersten Teil der Begriffsbestimmung gewollt ist. 

Zu Z 28 (§ 21d): 

Abs. 1 Z 1 stellt im ersten Fall auf die Kennnummer „der benannten Stelle, die die 

Konformitätsbescheinigung im Einklang mit den Konformitätsbewertungsverfahren … 

ausgestellt hat“, im zweiten und dritten Fall auf die Kennnummer der „benannten 

Stelle, die die Konformitätsbewertungen … vorgenommen hat [richtig: haben]“ ab. Es 

ist nicht ersichtlich und geht auch aus den Erläuterungen nicht hervor, weshalb im 

ersten Fall auf die Ausstellung der Konformitätsbescheinigung, im zweiten und dritten 

Fall dagegen auf die Vornahme der Konformitätsbewertung abgestellt wird. 

Zu Z 30 (§ 22 Abs. 3): 

Angesichts des Hinweises auf § 21b Z 1 betreffend das EU-Baumusterprüfverfahren 

(Modul B) in den Erläuterungen sollte der Verweis auf § 21d Abs. 1 Z 1 im Hinblick 

darauf überprüft werden, ob tatsächlich sowohl die benannte Stelle, die nach 

Modul B bewertet, als auch die benannten Stellen, die nach Modul G und H 

bewerten, erfasst sein sollen. 

Zu Z 41 (§ 25): 

Nach dem vorgeschlagenen § 25 Abs. 1 erster Satz treffen die einem Hersteller, der 

nicht in der EU niedergelassen ist, nach diesem Bundesgesetz obliegenden 

Verpflichtungen den Importeur. Die Verpflichtungen des Herstellers regelt der 

vorgeschlagene § 21; insb. darf der Hersteller nur pyrotechnische Gegenstände in 

Verkehr bringen, wenn sie den in § 20a Abs. 1 aufgezählten Anforderungen 

entsprechen. Der vorgeschlagene § 25 Abs. 1 zweiter Satz regelt jedoch ebenfalls, 

unter welchen Voraussetzungen der Importeur pyrotechnische Gegenstände in 

Verkehr bringen darf. Das Verhältnis dieser Bestimmung zu der gemäß § 25 Abs. 1 

erster Satz inhaltlich verwiesenen Bestimmungen des § 21 Abs. 1 iVm. § 20a Abs. 1 

sollte klargestellt werden. 
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Zu Z 42 (§ 25b): 

Es sollte (zumindest in den Erläuterungen) klargestellt werden, dass die 

vorgeschlagenen § 25 Abs. 1 und § 25b Abs. 1 zwei von einander unabhängige Fälle 

regeln, in denen die Pflichten des Herstellers auch für den Importeur gelten. 

Zu Z 47 (§ 27 Abs. 1a): 

Es sollte spezifiziert werden, was unter „besonderer Mitwirkung“ zu verstehen ist. 

Zu Z 44 (2. Abschnitt: Notifizierende Behörde und benannte Stellen): 

Zu § 26a: 

1. Die Überschrift zu § 26a lautet „Notifizierungsverfahren“. Die Erläuterungen 

(zu Abs. 3) führen aus, dass der Bundesminister für Inneres der Europäischen 

Kommission die benannten Stellen „zu benennen“ (gemeint wohl: zu notifizieren) hat. 

Das geht aus dem Gesetzestext allerdings nicht hervor; eine entsprechende 

Verpflichtung des Bundesministers für Inneres zur Notifizierung der benannten 

Stellen an die Europäische Kommission – und die übrigen Mitgliedstaaten –, wie sie 

in Artikel 29 Abs. 2 Richtlinie 2013/29/EU vorgesehen ist, sollte ausdrücklich 

vorgesehen werden. Dasselbe gilt im Hinblick auf die in Artikel 29 Abs. 6 Richtlinie 

2013/29/EU vorgesehene Notifizierung von Änderungen der Benennung. 

2. Voraussetzung für die Einrichtung als benannte Stelle 

(Konformitätsbewertungsstelle) ist gemäß § 26a Abs. 2 Z 4 ein „aufrechter 

Akkreditierungsbescheid“ ist. Es sollte sichergestellt werden, dass die anderen in 

§ 26a Abs. 2 genannten Voraussetzungen für die Einrichtung als benannte Stelle 

(Konformitätsbewertungsstelle) nicht bereits eine Voraussetzung der Akkreditierung 

als Konformitätsbewertungsstelle gemäß § 7 des Akkreditierungsgesetzes 2012 – 

AkkG 2012 darstellen, zumal über die Akkreditierung nach dem AkkG 2012 eine 

andere Behörde entscheidet. 

3. Abs. 2 spricht vom „Antragsteller“. Aus dessen Z 1 geht hervor, dass ein 

„Antragsteller“ nur eine juristische Person oder eine eingetragene 

Personengesellschaft sein kann; die Z 2 spricht von „er und die Geschäftsführung“, 

wobei mit „er“ wohl der Antragsteller gemeint ist. Es sollte eine Klarstellung erfolgen, 

wie sich die gesonderte Nennung der Geschäftsführung zum „Antragsteller“ verhält. 
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4. Die Erläuterungen zu Abs. 2, insbesondere zu Z 2 und 5, nennen im 

Anschluss an die Vorgaben des Artikels 25 Richtlinie 2013/29/EU eine Vielzahl 

weiterer Anforderungen an die (Mitarbeiter der) benannten Stelle. Diese 

Anforderungen gehen aus dem Gesetzestext allerdings nicht hervor; sie sollten 

entweder ausdrücklich gesetzlich geregelt oder insoweit auf Artikel 25 Richtlinie 

2013/29/EU verwiesen werden. 

Zu § 26c: 

Artikel 33 Abs. 5 und 6 Richtlinie 2013/29/EU sieht vor, dass die benannte Stelle 

zuerst zu Korrekturmaßnahmen aufzufordern hat und die Bescheinigung nur „falls 

nötig“ auszusetzen oder zurückzuziehen hat. Eine entsprechende Anpassung des 

Abs. 3 sollte geprüft werden. 

Zu § 26d: 

Die benannte Stelle hat anderen benannten Stellen „Informationen über die 

negativen und auf Verlangen auch über die positiven Ergebnisse von 

Konformitätsbewertungen zu übermitteln“. Auf Grund dieser Formulierung ist unklar, 

ob auch Informationen über negative Ergebnisse nur auf Verlangen (oder von Amts 

wegen?) zu übermitteln sind. Dies sollte im Gesetzestext klargestellt werden. 

Zu Z 50 (§ 27a): 

Abs. 2 sieht vor, dass Rücknahme und Rückruf den Wirtschaftsakteuren mit 

Bescheid aufzutragen sind. Die Erläuterungen führen demgegenüber aus, dass die 

Maßnahmen „vornehmlich mir Bescheid oder – bei ungewissem Adressatenkreis – 

durch die Bundesministerin für Inneres mit Verordnung zu treffen“ sind. 

Die Möglichkeit zur Erlassung einer Verordnung geht aus dem Gesetzestext nicht 

hervor. Sollen sowohl Bescheide als auch Verordnungen als „Aufsichtsmaßnahmen“ 

in Frage kommen, müsste dies entsprechend normiert werden (vgl. etwa § 11 Abs. 2 

des Produktsicherheitsgesetzes 2004, BGBl. I Nr. 16/2004). 

Zu Z 64 (§ 35): 

Das Verhältnis einer Gewerbeberechtigung für die Erzeugung pyrotechnischer 

Gegenstände und Sätze zur behördlichen Bewilligung für deren Herstellung, 

Delaborierung und Manipulation erscheint unklar: Sofern gemeint ist, dass eine 

Bewilligung gemäß § 35 nicht erforderlich ist, wenn und solange eine 
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Gewerbeberechtigung für die Erzeugung besteht, sollte dies entsprechend formuliert 

werden. 

III.  Legistische und sprachliche Bemerkungen 

Allgemeines: 

1. Der gesamte Entwurfstext sowie die Erläuterungen, das Vorblatt und die 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung sollten auf die richtige Zitierung der 

europäischen Rechtsakte überprüft werden; es wird auf die Zitierweise der Rz 51 ff 

des EU-Addendum1 zu den Legistischen Richtlinien 1990 hingewiesen: Demnach 

wäre der Titel einer Richtlinie oder Verordnung ohne Bezeichnung des erlassenden 

Organs anzugeben; die Bezeichnungen „Richtlinie“ und „Verordnung“ sind jeweils 

auszuschreiben. 

2. Eine sprachliche und grammatikalische Überarbeitung des Gesetzesentwurfes 

sowie der Erläuterungen, insbesondere im Hinblick auf einfachere Formulierungen, 

kürzere, vollständige und verständliche Sätze, Interpunktion und Formatierung wird 

empfohlen. 

3. Es sollte darauf geachtet werden, dass Ausdrücke wie „Gemeinschaft[srecht, -

rechtlich/e/r]“ und „europarechtlich[e/r/n]“ durch den Ausdruck „[Europäische] 

Union[srecht, -rechtlich/e/r]“ in der jeweils sprachlich korrekten Form ersetzt werden. 

4. Die Novellierungsanordnungen sollten mit Blick auf Klarheit und 

Verständlichkeit überarbeitet werden. Insbesondere sollte überprüft werden, ob eine 

gänzliche Neuerlassung der novellierten Bestimmungen der punktuellen Ersetzung 

einer Vielzahl einzelner Worte bzw. Wortfolgen vorzuziehen wäre (wie etwa bei § 4). 

Die Novellierungsanordnungen wären weiters darauf hin zu überprüfen, ob das 

Angeordnete auch tatsächlich den gewollten Gesetzestext ergibt. 

5. Der in den Novellierungsanordnungen verschiedentlich beigefügte 

Klammerausdruck „(neu)“ nur dort verwendet werden, wo er zur Unterscheidung von 

geltenden Gliederungseinheiten erforderlich ist. 

6. Zu legistischen Fragen wird zudem allgemein auf die Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik2 hingewiesen, unter der insbesondere 

– die Legistischen Richtlinien 19903 (im Folgenden zitiert mit „LRL …“), 

                                            
 1  http://www.bka.gv.at/2004/4/15/addendum.doc 
 2 Zur Aktivierung von Links (wie diesem) in PDF/A-Dokumenten vgl. 

https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Link-Aktivierung_in_PDF/A-Dokumenten. 
 3 http://www.bka.gv.at/Docs/2005/11/28/LegRL1990.doc 
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– der – für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche – Teil IV der 

Legistischen Richtlinien 19794, 

– die Richtlinien für die Verarbeitung und die Gestaltung von Rechtstexten (Layout-

Richtlinien5) und 

– verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 

zugänglich sind. 

Zur Zwischenüberschrift: 

Da mit dem vorliegenden Entwurf lediglich das Pyrotechnikgesetz 2010 geändert 

werden soll, hat die Zwischenüberschrift nach der Promulgationsklausel zu entfallen. 

Zum Einleitungssatz: 

Es muss „zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 161/2013“ heißen. 

Zum Inhaltsverzeichnis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Änderungen der Grobgliederungs- und 

Paragraphenüberschriften auch jeweils das Inhaltsverzeichnis geändert werden 

muss. Dies sollte nach folgendem Muster erfolgen: 

Im Inhaltsverzeichnis lautet die Überschrift zum 1. Abschnitt des 2. Hauptstücks: 

Nach dem Eintrag zu § 20 wird folgender Eintrag eingefügt: 

Zu Z 1 (§ 1 Z 1): 

Im Sinne der Einheitlichkeit (vgl. § 4 Z 5) – und der Übereinstimmung mit den 

unionsrechtlichen Vorgaben – sollte statt von „Bereitstellen“ besser von 

„Bereitstellung“ gesprochen werden. 

Zu Z 4-20 (§ 4): 

1. § 4 sollte zur Gänze neu erlassen werden. 

2. Es wird angeregt, in Z 1 die Definition der „Akkreditierung“ des Artikel 2 

Nummer 10 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 – auf welche Bestimmung Artikel 3 

Nummer 15 der Richtlinie 2013/29/EU verweist – zu übernehmen oder alternativ auf 

                                            
 4 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/richtlinien1979.doc 
 5 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/layout_richtlinien.doc 
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den genannten Artikel 2 Nummer 10 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu 

verweisen. 

In Z 2 sollte in der Folge entweder auf die Z 1 oder auf Artikel 2 Nummer 10 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 verwiesen werden. 

Zu Z 21 (§ 7): 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass § 7 in der Fassung der vorgeschlagenen 

Novellierungsanordnung an zwei Stellen von „auf Verlangen“ spricht; dies sollte 

überprüft werden. Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte § 7 zur Gänze neu zu 

erlassen. 

Zu Z 26 (§ 20a): 

Der vorgeschlagene Abs. 1 sieht in Z 1 und 2 zwei alternative Voraussetzungen für 

das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände vor. Es ist unklar, ob die in den 

Z 3 bis 6 getroffenen Anordnungen nur für die Fälle der Z 2 (was der Wortlaut 

nahelegt) oder auch für jene der Z 1 (was die bisher geltenden Bestimmungen des 

§ 21 Abs. 1 und § 26 Abs. 1 sowie die Erläuterungen nahelegen) gelten sollen. 

Zudem sollte in der Z 2 vor „im Amtsblatt“ das Wort „den“ eingefügt werden. 

Zu Z 27 (§ 21): 

1. In Abs. 2 Z 2 sollte es statt „durchzuführen lassen“ besser „durchführen zu 

lassen“ heißen. 

2. Der Satz ist unvollständig. Vor dem Satzteil „ob diese weiterhin …“ sollte die 

Wortfolge „um zu überprüfen“ eingefügt werden. 

3. Der Satz ist unvollständig. Nach dem Wort „insbesondere“ sollte die Wortfolge 

„den pyrotechnischen Gegenstand“ eingefügt werden. 

Zu Z 28: 

Zu § 21b: 

Durch die Wortfolge „eines der folgenden … Verfahren“ im Einleitungsteil ist 

ausreichend klargestellt, dass die Z 1 bis 3 alternativ zur Anwendung kommen. 

Angesichts dessen kann das Wort „oder“ am Ende der Z 1 lit. c entfallen und das 

Wort „oder“ am Ende der Z 2 durch einen Strichpunkt ersetzt werden. 
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Zu § 21d Abs. 1: 

Da es sich bei den Z 1 bis 3 um bloße Aufzählungen und keine vollständigen Sätze 

handelt, hätten die Ziffern mit einem kleingeschriebenen Artikel zu beginnen und die 

Z 1 und 2 mit einem Strichpunkt zu enden. 

Die Aufzählung in Z 2 wäre mit der Formatvorlage „53_Litera_e2“ zu formatieren. Am 

Ende der lit. a und b wäre der Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 

Zu Z 31 (§ 23 Abs. 1): 

1. Der Ausdruck „Gemeinschaft“ ist durch den Ausdruck „Europäische Union“ zu 

ersetzen. 

2. In Z 4 sollte der Verweis auf § 21b überprüft werden (gemeint dürfte § 21d 

sein). 

Zu Z 33, 34, 35, 36 (§ 24 Abs. 2): 

1. Der Übersichtlichkeit halber wird angeregt, Abs. 2 zur Gänze neu zu erlassen. 

2. In Z 2a sollte der Verweis auf § 21b überprüft werden (gemeint dürfte § 21d 

sein). 

Zu Z 37 (§ 24 Abs. 3 und 4): 

Richtigerweise sollte es „unbeschadet der Angaben gemäß Abs. 2“ lauten. 

Zu Z 38 (§ 24 Abs. 3 Z 4 und Abs. 4 Z 2): 

Die Novellierungsanordnung sollte wie folgt lauten: 

In § 24 Abs. 3 Z 4 und 4 Z 2 wird das Wort „und“ jeweils durch einen Beistrich ersetzt und nach dem Wort 
„Mindestabstand“ die Wortfolge „oder Kenngrößen zur Ermittlung des Mindestsicherheitsabstandes“ eingefügt. 

Zu Z 39 (§ 24 Abs. 5): 

In der Novellierungsanordnung sollte es statt „Wortfolge“ besser „Ausdruck“ lauten. 

Zu Z 40 ( § 24 Abs. 6): 

Der Übersichtlichkeit halber sollte Abs. 6 erster Satz zur Gänze neu erlassen werden. 

Zu Z 41 (§ 25): 

1. In Abs. 1 Z 3 sollte das Zitat „§ 22, § 23 und § 24“ durch das Zitat „§§ 22, 23 

und 24“ ersetzt werden. 
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2. Der Satz ist unvollständig. Vor dem Satzteil „ob diese weiterhin …“ sollte die 

Wortfolge „um zu überprüfen“ eingefügt werden. 

3. Vor dem Zitat „§ 20a“ sollte die Wortfolge „den Anforderungen des“ eingefügt 

werden. 

4. Der Satz ist unvollständig. Nach dem Wort „insbesondere“ sollte die Wortfolge 

„den pyrotechnischen Gegenstand“ eingefügt werden. 

Zu Z 42 (§§ 25a und 25b): 

Die Novellierungsanordnung muss lauten: 

Nach § 25 werden folgende §§ 25a und 25b samt Überschriften eingefügt: 

Zu § 25a: 

1. Folgende Umformulierung von Abs. 1 erster Satz wird vorgeschlagen: „Der 

Händler darf nur pyrotechnische Gegenstände, die gemäß §§ 22, 23 und 24 

gekennzeichnet, und pyrotechnische Sätze, die gemäß § 24 gekennzeichnet sind, 

bereitstellen.“ 

2. Der zweite Punkt am Ende des Abs. 1 hat zu entfallen. 

3. In Abs. 2 sollte das Zitat „§ 20a Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5 und 6“ lauten und sollte 

davor die Wortfolge „den Anforderungen des“ eingefügt werden. 

4. In Abs. 2 sollte nach dem Wort „insbesondere“ die Wortfolge „den 

pyrotechnischen Gegenstand“ eingefügt werden. 

Zu § 25b: 

Es wird angeregt, die Pflichten des Händlers und des Importeurs gemeinsam zu 

regeln; Abs. 2 und die Absatzbezeichnung „(1)“ könnten dann entfallen. 

Zu Z 44 und 45 (2. und 3. Abschnitt): 

Die Novellierungsanordnungen sollten zusammengezogen und wie folgt formuliert 

werden: 

Der 2. Abschnitt erhält die Abschnittsbezeichnung „3. Abschnitt“; vor dem 3. Abschnitt wird folgender 
2. Abschnitt samt Überschrift eingefügt: 

Die Abschnittsüberschrift wäre wie in Z 45 zu formatieren. 
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Zu Z 44 (2. Abschnitt: Notifizierende Behörde und benannte Stellen): 

Zu § 26b: 

Statt „auf Grund des Akkreditierungsgesetzes 2012“ sollte es besser „nach Maßgabe 

der Bestimmungen des Akkreditierungsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 28/2012“ lauten. 

Zu § 26c: 

Es wird folgende Umformulierung des Abs. 1 vorgeschlagen: „Die benannte Stelle 

hat die EU-Konformitätsbewertung gemäß § 21b durchzuführen und bei positiver 

Bewertung die Konformitätsbescheinigung auszustellen.“ 

Zu § 26e: 
In Abs. 1 muss es richtigerweise „Registrierungsnummer“ lauten. 

Zu Z 46, 47, 48, 49 (§ 27): 

1. Der Übersichtlichkeit halber sollte § 27 zur Gänze neu erlassen werden oder 

zumindest alle Absätze der Reihe nach nummeriert werden. 

2. Es wird folgende Umformulierung des Einleitungsteils des Abs. 2 

vorgeschlagen: „Die Behörde hat Aufsichtsmaßnahmen nach § 27a insbesondere 

dann zu ergreifen, wenn“. Am Anfang der Z 1 und 2 kann dann jeweils das Wort 

„wenn“ entfallen. 

Zu Z 50 (§ 27a): 

1. Das Wort „oder“ am Ende des Abs. 1 Z 2 kann entfallen. Sollte es beibehalten 

werden, sollte der davor stehende Beistrich entfallen. 

2. Auf das Schreibversehen bei „Wirtschaftsakteuren“ in Abs. 2 wird 

hingewiesen. 

Zu Z 51 (§ 28 Abs. 1): 

1. Die Novellierungsanordnung sollte lauten: 

In § 28 Abs. 1 erhalten die Z 1 und 2 die Ziffernbezeichnung „2.“und „3.“; vor Z 2 wird folgende Z 1 eingefügt: 

2. Folgende Umformulierung der Z 1 wird vorgeschlagen: „der Nachweis über 

das aufrechte Bestehen einer angemessenen Haftpflichtversicherung, die aus dem 

Besitz oder dem Verwendungsvorgang allenfalls entstehende Personen- und 

Sachschäden abdeckt, erbracht wird,“. 
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Zu Z 54 und 55 (§ 30): 

Da die Bestimmung nach dem mit dem vorliegenden Entwurf vorgesehenen Entfall 

des Abs. 2 nur einen Absatz enthält, hätte die Absatzbezeichnung „(1)“ zu entfallen. 

Zu Z 59 (§ 32a): 

1. Folgende Umformulierung des Abs. 1 wird vorgeschlagen: „Erwerb, Besitz und 

Verwendung sonstiger pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie P 1 für 

Fahrzeuge, einschließlich Airbags und Vorspannsysteme für Sicherheitsgurte, 

bedürfen der behördlichen Bewilligung.“ 

2. Es wird folgende Umformulierung des Abs. 3 vorgeschlagen: 

(3) Einer Bewilligung gemäß Abs. 1 bedürfen nicht: 

1. die in § 3 Abs. 2 Z 5 genannten Personen, 

2. der Einbau der in Abs. 1 genannten Gegenstände … 

Zu Z 64 (§ 35): 

Folgende Umformulierung des Abs. 1 wird vorgeschlagen: „Herstellung, 

Delaborierung und funktions- und effektverändernde Manipulationen von 

pyrotechnischen Gegenständen, einschließlich Verbundfeuerwerke, und Sätzen 

bedürfen der behördlichen Bewilligung.“ 

Zu Z 66 (§ 36 Abs. 3): 

Aus systematischen Überlegungen wäre zu erwägen, die in Abs. 3 enthaltende 

Regelung, die eine Ausnahme von der gemäß § 28 Abs. 1 bestehenden 

Bewilligungspflicht für Besitz und Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und 

Sätze vorsieht, in § 28 aufzunehmen. 

Zu Z 71 (§ 41 Abs. 1): 

Um deutlicher zum Ausdruck zu bringen, dass all die in Abs. 1 genannten 

Gegenstände nur dann für verfallen erklärt werden können, wenn sie den 

Gegenstand einer gemäß § 40 strafbaren Handlung bilden, sollte der zweite Teil des 

Einleitungsteils folgendermaßen umformuliert werden: 

„…sind von der Behörde für verfallen zu erklären, wenn sie den Gegenstand einer 

nach § 40 strafbaren Handlung bilden und …“ 
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Zu Z 73 (§ 45 Abs. 5): 

1. Die Novellierungsanordnung muss richtigerweise lauten: 

§ 45 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

2. Der vorgeschlagene Abs. 5 sieht vor, dass § 3 Abs. 2 Z 5a und 6a mit 1. Juli 

2015 in Kraft treten. Eine Novellierung dieser Bestimmungen ist allerdings nicht 

vorgesehen. Das gilt sinngemäß auch für Z 74 (§ 46 Abs. 2) 

3. Bei der Inkrafttretensbestimmung sollte darauf geachtet werden, dass sie sich 

auf jene Gliederungseinheiten bezieht, die tatsächlich novelliert werden: So sollte 

etwa nicht „§ 10“ sondern „§ 10 Abs. 1“ genannt werden. Dies sollte für die gesamte 

Inkrafttretensbestimmung überprüft werden. Zudem wäre ihre Vollständigkeit zu 

überprüfen (es fehlt etwa die Überschrift des 2. Hauptstückes und die 

Abschnittsbezeichnung des 1. Abschnitt des 2. Hauptstückes, §§ 26a bis 26e werden 

nicht gesondert, sondern in Zusammenhang mit der Abschnittsbezeichnung „vor“ den 

betreffenden Paragraphen genannt); „fehlende“ Bestimmungen treten sonst gemäß 

Art. 49 Abs. 1 B-VG in Kraft. 

Zu Z 74 (§ 46 Abs. 2): 

Im Übrigen wird auf Folgendes hingewiesen: Außerkrafttretensbestimmungen stehen 

nicht beziehungslos zu Inkrafttretensbestimmungen. Wird eine Bestimmung an- oder 

eingefügt, geändert oder neu erlassen, genügt eine Inkrafttretensbestimmungen. Nur 

wenn eine Gliederungseinheit zur Gänze – und ersatzlos – entfallen soll, bedarf es 

einer gesonderten Außerkrafttretensbestimmung. Die Nennung der §§ 4 und 7 in der 

Außerkrafttretensbestimmung sollte daher entfallen. 

Zu Z 77 (§ 47 Abs. 15): 

Es muss richtigerweise „Sonstige pyrotechnische Gegenstände“ lauten. 

IV.  Zu den Materialien 

Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen: 

Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen ist anzugeben, worauf sich die Zuständigkeit 

des Bundes zur Erlassung der vorgeschlagenen Neuregelungen gründet (Punkt 94 

der Legistischen Richtlinien 1979). Dabei genügt es nicht, die jeweilige, mehrere 

Kompetenztatbestände umfassende Ziffer des Art. 10 Abs. 1 B-VG anzuführen; 
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vielmehr ist auch der Wortlaut des in Anspruch genommenen Kompetenztatbestandes 

zu nennen (Punkt 94 der Legistischen Richtlinien 1979). 

Zum Besonderen Teil der Erläuterungen: 

Die (inhaltliche) Übereinstimmung der in den Erläuterungen zitierten und näher 

erläuterten Gesetzesbestimmung mit den Bestimmungen des Gesetzesentwurfes 

sollte überprüft werden. 

Zur Textgegenüberstellung: 

1. Die Textgegenüberstellung sollte auf ihre Übereinstimmung mit dem 

Gesetzesentwurf überprüft werden. 

2. Auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 

27. März 2002, GZ 600.824/003-V/2/20016 (betreffend Legistische Richtlinien; 

Gestaltung von Textgegenüberstellungen) wird hingewiesen, insbesondere auf 

folgende Regeln: 

– Die Überschriften der Spalten „Geltende Fassung:“ und „Vorgeschlagene 

Fassung:“ sind zu Beginn jeder Seite zu wiederholen. 

– Es sollten jeweils jene Bestimmungen einander auf gleicher Höhe gegenüber-

gestellt werden, die einander inhaltlich entsprechen. 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

16. Oktober 2014 
Für den Bundesminister für 

Kunst und Kultur, Verfassung und Medien: 
HESSE 

Elektronisch gefertigt

                                            
 6 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/rs_textgegenueberstellung.doc 
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